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Wählen als EU-Bürgerin / EU-Bürger in Nürnberg 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Wahlbenachrichtigung 
bis 19.05.2024 

Briefwahl Urnenwahl 
Wahlbenachrichtigung 

bis 19.05.2024 

Briefwahl Urnenwahl 

Antrag auf Eintrag 
ins Wählerverzeichnis 

bis 19.05.2024 

Nein 

Im Wählerverzeichnis 
eingetragen? 

Nein 

In Deutschland oder  
im Herkunftsland  
vom Wahlrecht  
ausgeschlossen? 

nicht wahlberechtigt 

Ja 

Ja 

Wohnsitz seit 3 Monaten 
in Deutschland  
oder der EU? 

Nein 

nicht wahlberechtigt 

Ja 

Wahl in Deutschland 

Mindestens 16 jahre alt? 

Ja 
Nein 

nicht wahlberechtigt 

Nein EU-Bürgerin /  
EU-Bürger? 

nicht wahlberechtigt 

Wahl im  
Herkunftsland 

Antrag auf  
Austrag aus dem 
deutschen Wähler-

verzeichnis bis 
19.05.2024 

entweder oder 

Bestimmungen des 
Herkunftslandes 

Ja 

https://www.bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/d975b44c-d57d-439a-b290-7ff6b956ccb4/euwo_anlage-2a_ausfuellbar.pdf
https://www.bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/2ee518c3-6d74-4810-9c12-85c87568502f/euwo_anlage-2c_ausfuellbar.pdf
https://www.bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/2ee518c3-6d74-4810-9c12-85c87568502f/euwo_anlage-2c_ausfuellbar.pdf


 

 

 
Erläuterungen 
 
Sie können bei der Europawahl entscheiden, ob Sie in Deutschland oder in dem EU-Land, dessen Staatsangehö-
rigkeit Sie innehaben (= Herkunftsland), wählen möchten. Sie dürfen aber nur in einem Land wählen! 
 
Entscheiden Sie sich für die Wahl im Herkunftsland, informieren Sie sich bitte rechtzeitig bei den zuständigen 
Behörden vor Ort, wie Sie bei der Europawahl Ihre Stimme abgeben können. Denn es gelten die Bestimmungen 
Ihres Herkunftslandes. Waren Sie bereits für eine frühere Europawahl (seit 1999) im Wählerverzeichnis in 
Deutschland eingetragen, müssen Sie den Austrag aus dem deutschem Wählerverzeichnis beantragen. Den An-
trag finden Sie hier. 
 
In Deutschland dürfen Sie bei der Europawahl wählen, wenn Sie 

 die deutsche oder eine andere EU-Staatsangehörigkeit haben, 
 16 Jahre oder älter sind, 
 seit mindestens drei Monaten in Deutschland oder in einem der anderen EU-

Mitgliedstaaten einen Wohnsitz haben oder sich gewöhnlich aufhalten und 
 nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (zum Beispiel durch ein Gerichtsurteil). 
 
Als EU-Bürgerin oder EU-Bürger müssen Sie für die Europawahl im Wählerverzeichnis eingetragen sein.  
 
Falls Sie seit 1999 bereits für eine Europawahl im deutschen Wählerverzeichnis eingetragen waren, zwischen-
zeitlich nicht ins Ausland weggezogen waren und zum Stichtag am 28. April 2024 Ihren Hauptwohnsitz in 
Nürnberg gemeldet haben, erhalten Sie automatisch bis spätestens 19. Mai 2024 Ihre Wahlbenachrichtigung 
per Post zugesendet. Wählen können Sie dann entweder am 9. Juni 2024 direkt im Wahllokal oder per Brief-
wahl. 
 
Falls Sie noch nicht in das deutsche Wählerverzeichnis eingetragen sind, müssen Sie dies beim Wahlamt der 
Stadt Nürnberg beantragen. Den Antrag müssen Sie bis spätestens 19. Mai 2024 per Post an das Wahlamt 
Nürnberg senden und dieser muss persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
 
Stadt Nürnberg 
Wahlamt 
Unschlittplatz 7a 
90403 Nürnberg 
 
Das Antragsformular (inklusive Merkblatt) finden Sie hier. Sie erhalten dann Ihre Wahlbenachrichtigung per Post 
zugesendet. Wählen können Sie dann entweder am 9. Juni 2024 direkt im Wahllokal oder per Briefwahl. 
 
 
Weitere Informationen gibt es hier:   
 
 
 
 
 
     @europedirectnuernberg      europa.nuernberg.de 
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